Verordnung
des Landratsamtes Mittelsachsen zur Festsetzung des Landschaftsschutzge-
bietes »Augustusburg-Sternmiihlental®
vom 10 11.2010

Aufgrund von §§ 22 Abs. 1 und 2, 26 des Gesetzes des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542) in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, § 19 Abs. 1 des Sachsischen Gesetzes (iber Natur-
schutz und Landschaftspflege (S&chsisches Naturschutzgesetz - SachsNatSchG) in der Be-
kanntmachung vom 3. Juli 2007 (SachsGVBI. S. 321), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 23. September 2010 (SachsGVBI. S. 270) geéndert worden ist in Verbindung mit §§
50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3, 40 Abs. 1 Nr. 3 und 48 Abs. 3 SachsNatSchG, wird durch
das Landratsamt Mittelsachsen im Einvernehmen mit der Stadtverwaltung Chemmtz und
dem Landratsamt Erzgebirgskreis verordnet

§ 1
Festsetzung als Schutzgeb|et

Die in § 2 ndher bezeichnete Flache auf dem Gebiet der Stadt Augustusburg mit den Ge-
markungen Augustusburg, Erdmannsdorf, Griinberg, Kunnersdorf und Hennersdorf, der
Stadt Fléha mit den Gemarkungen Fléha und Plaue, der Gemeinde Leubsdorf mit den Ge-
markungen Schellenberg, Hohenfichte und Marbach und der Gemeinde Falkenau mit der
Gemarkung Falkenau im Landkreis Mittelsachsen, der Gemarkungen Adelsberg, Euba,
Kleinolbersdorf und Altenhain in der Stadt Chemnitz, der Gemeinde Griinhainichen mit der
Gemarkung Waldkirchen sowie der Gemeinde Gornau mit den Gemarkungen Gornau,
Witzschdorf und Dittmannsdorf im Erzgeblrgskre:s werden als Landschaftsschutzgeblet fest-
gesetzt.

Das Landschaftsschutzgeblet tragt den Namen ,,Augustusburg Sternmuhlental“

§2 ‘
Schutzgegenstand

(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine GréBe von circa 5036 Hektar.

(2) Das Landschaftsschutzgebiet wird im Wesentlichen wie folgt begrenzt:

Die ostliche Begrenzung des Landschaftsschutzgebietes beginnt am Fahrrad- und Wander-
weg in Falkenau in Richtung Griinberg. Diesem Weg folgend in Richtung Griinberg dort im
spitzen Winkel nach Osten abbiegend, entlang des Feldweges bis zum Waldgebiet
»Foldung*.

Dieser Wald- Feldkante in Richtung Griinberg bis zur Ortslage folgend. Die Ortslage von
Grinberg umgehend und weiter entlang der KreisstraBe 7701 zum Ort Hohenfichte. Weiter
fiihrt die Abgrenzung die Ortslage Hohenfichte ausgrenzend entlang KreisstraBe 7701, die-
ser folgend in Richtung Schellenberg Die Ortslage Schellenberg nordwestlich umgehend zur
StaatsstraBBe 223, dieser folgend in stidlicher Richtung nach Waldkirchen. Vor Waldkirchen
biegt die Abgrenzung in westliche Richtung ab und folgt auf dem Héhenrticken nérdlich von
Waldkirchen bis zur Zschopau. Linksseitig der Zschopau flussabwérts nach Witzschdorf. Den
nérdlichen Siedlungsrand von Witzschdorf umgehend bis zur StraBe nach Dittmannsdorf

(K 8173). Dieser kurz folgend bis zur Einmiindung Kammweg, hier biegt die Grenze in west-
liche Richtung zum Diebsteig ab. Entlang des Diebsteiges nach Stden in Richtung Kreis-
straBe 8173, kurz vor dieser StraBe biegt die Grenze rechtwinklig in Richtung Siedlungsrand
von Gornau ab. Das nérdliche Gemeindegebiet Gornau kurz beriihrend, dann weiterfiihren-
der Grenzverlauf unter Einschluss der vorhandenen Offenlandflachen und Gehélzstrukturen
in Richtung Dittmannsdorf. Die gesamte Ortslage Dittmannsdorf umgehend und der Bun-
desstraBe 180 in Richtung Gornau kurz folgend, um mit Aussparen der ,Siedlung Ruhe-
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bank", zur BundesstraBe 174 zu wechseln. Entlang der BundesstraBe 174 in westliche Rich-
tung unter Aussparung der vorhandenen Wohnbebauung nach Altenhain. Den Siedlungsbe-
reich von Altenhain ausklammernd fiihrt die westliche Abgrenzung zur KreisstraBe 6110,
diese in Richtung Kleinolbersdorf iberquerend, unter Einbeziehung der vorhandenen westli-
chen Gehdlzstrukturen fiihrt die Begrenzung weiter nach Kleinolbersdorf. Das Gemeindege-
biet Kleinolbersdorf wird groBflachig umgangen und unter Einbeziehung des Waldgebietes
.Gehege” und Ausgrenzung des Siedlungsbereiches fihrt die Grenze nach Adelsberg. Den
gesamten Siedlungskorper und Streusiediung von Adelsberg aussparend, verlauft die westli-
che Abgrenzung entlang eines Feldweges und vorbei am Fldchennaturdenkmal ,Drei Ei-
chen-Adelsberg” zur Augustusburger StraBe (S 236). Diese geradlinig Gberquerend zur
KreisstraBe 6111, dem StraBenverlauf folgend unter Aussparung des Gelédndes an der Tal-
sperre Euba bis zum Ortseingang Euba. Danach im rechten Winkel nach Stiden zur
Augustusburger StraBe (S 236) dieser folgend bis zum Ortseingang Erdmannsdorf. Den Ort
slidlich umgehend zur Zschopau, diese im Bereich StraBe/Bahnbriicke (berquerend in Rich-
tung Freizeitzentrum Augustusburg ,Rosts-Wiesen” dieses aussparend sowie das gesamte
bebaute Stadtgebiet Augustusburg umgehend und zuriick entlang der StaatsstraBe 236 zur
Zschopau nach Erdmannsdorf. Entlang der Zschopau flussabwaérts bis zur Gemarkungs-
grenze Fléha. Danach weiter entlang der StaatsstraBe 223 nach Fi6ha in Richtung
Schweddey. Das Wohngebiet umgehend entlang der Nutzungsartengrenze Wald/Feld bis
zur Bahnlinie. Dieser folgend zum Rad- und Wanderweg Falkenau. Die im Schutzgebiet lie-
genden Ortschaften sind entlang ihrer Bebauung ausgegrenzt.

(3) Die Grenzen des Schutzgebletes sind in einer Ubersichtskarte des Landratsamtes Mittel-
sachsen vom 10.11.2010 im MaBstab 1 : 25 000 und in 13 Flurkarten des Landratsamtes
Mittelsachsen vom 10.11.2010 im MaBstab 1 : 5000 (Blattnummer 1 bis 13) dargestelit.

Der Grenzverlauf ist griin eingetragen.

MaBgebend fir.den Grenzverlauf ist die LumenauBenkante auf den Flurkarten.

Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung.

(4) Die Verordnung mit Karten nach Absatz 3 werden beim Landratsamt Mittelsachsen in
09599 Freiberg, Abteilung 23 - Umwelt, Forst und Landwirtschaft, Leipziger StraBe 4, Zim-
mer V 109, fur die Dauer von zwei Wochen nach Verkindung dieser Verordnung im Séchsi-
schen Gesetz- und Verordnungsblatt zur kostenlosen Einsicht durch jedermann wahrend der
Dienststunden 6ffentlich ausgelegt. :

(5) Nach Ablauf der Auslegungsfrist wird die Verordnung mit Karten beim Landratsamt Mit-
telsachsen, in 09599 Freiberg, Leipziger StraBe 4, Zimmer V 109, zur kostenlosen Einsicht
durch jedermann wéhrend der Sprechzeiten niedergelegt.

§ 3
Gebietscharakter und Schutzzweck

(1) Gebietscharakter

Der Landschaftsraum des Gebietes représentiert einen typlschen Ausschnitt der Natur- und
Kulturlandschaft des Erzgebirges und ist geprégt durch einen mehrfachen Wechsel von
Talern, Bergriicken, Kuppen und Hochflachen mit einer Héhe bis {iber 500 Meter.
Besonders gebietsprégend sind die iberwiegend offenen Talauen der Zschopau und des
zuflieBenden Schwarzbaches im Sternmiihiental sowie die auch an die weiteren
Zschopauzuﬂusse angrenzenden, zum Teil bewaldeten Hanglagen und Hochflachen mit
ihrem Mosaik aus gréBeren Waldflachen und flurgehélzdurchsetzten Griinland- und
Ackerflachen. Das Schutzgebiet weist eine besondere Eigenart auf, indem es teilweise dem
Verlauf der Erzgebirgsnordrandstufe folgt, welche die Naturraumgrenze zwischen dem
Erzgebirge und dem Erzgebirgischen Becken markiert.

Das Landschaftsschutzgebiet ist vielfaltig ausgepréagt und beinhaltet zahireiche fiir den
Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion besonders bedeutsame
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Biotope und Landschaftsbestandteile wie zum Beispiel Auwélder, Laub- und
Laubmischwalder, Hang- und Schiuchtwélder, Feldgeholze, Hecken, Baumreihen, Streuobst-
wiesen, magere Wiesen, Magerrasen, Feuchtwiesen und extensive Griinlandstandorte,
Steinrticken, Quellen und Quellbereiche, naturnahe Bachldufe und Flussabschnitte
einschlieBlich Ufervegetation, Kleingewasser und offene Felsbereiche.

Der héufige Wechsel von ausgedehnten Talauen, schmalen, eingetieften Bachta|ern, Offen-
land verschiedener Nutzungstypen und -intensitéten mit Geholzstrukturen unterschiedlicher
Auspragung sowie geschlossenen Waldbereichen auf Ebenen bis stark geneigten Fléchen
mit zahlreichen Blickbeziehungen, vor allem zur kulturhistorisch bedeutsamen
Augustusburg, fiihrt zu einem abwechslungsreichen, vielfaltigen und ausgesprochen
schonen Landschattsbild.

Die besondere Bedeutung des Gebietes fiir die Erholung ergibt sich aus der reichhaltigen
Ausstattung des Gesamigebietes mit:

1. vielfaltigen und erholungswirksamen Landschaftselementen, die ein reizvolles und
erlebbares Mosaik von Wéldern, Offenland Taleinschnitten und Hochflachen mit
Fernsichten bieten;

2. einem umfassenden Angebot an orthch, regional und teilweise (berregional
bedeutsamen Wander-, Rad- und Reitwegen und Naturlehrpfaden mit zahireichen
Schutzhitten, Rast- und Ruheplétzen und den Méglichkeiten fur den Wintersport;

3. zahireichen Aussichtsmdglichkeiten und Sichtbeziehungen von einem gut
ausgebauten und erreichbaren Wanderwegnetz;

4. naturgeschichtlichen und kulturhistorischen Sehenswiirdigkeiten innerhalb und in
unmittelbarer Néhe des Landschaftsschutzgebietes (zum Beispiel Kunnerstein,
Augustusburg);

5. traditionsreichen Ausflugsstatten innerhalb und in unmittelbarer Néhe des
Landschaftsschutzgebietes (zum Beispiel Sternmiihle, Adelsbergturm,
Augustusburg). o V

(2) Schutzzweck ist:
1. Unter dem Aspekt der Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes:

a) die Erhaltung der gebletspragenden Landschaftsbestandtelle und Biotoptypen mit
hohem Biotopwert wie zum Beispiel der Auen - und Niederungswaélder, Laub- und
Laubmischwélder, Hang- und Schluchtwalder, Feldgehdlze, Hecken, Baumreihen,
Streuobstwiesen, mageren Wiesen, Magerrasen, Feuchtwiesen und extensive
Griinlandstandorte, Steinriicken, Quellen und Quellbereiche, naturnahe Bachlaufe
und Flussabschnitte einschiieBlich Ufervegetatuon Klemgewasser und offene
Felsbereiche;

b) die Erhaltung und Entwicklung der vorgenannten Lebensstétten und Lebensrau-
men zur Sicherung der Vorkommen der wildlebenden Pflanzen und Tiere wie zum
Beispiel Hohe Schilisselblume, GroBe Hainsimse, Buchenfarn, Keulenbérlapp,
WaldgeiBbart, Kleines Wintergriin, Fischotter, Westgroppe, Grasfrosch, Erdkrote,
Teichmolch, Feuersalamander, Uhu, RaufuB- und Sperlingskauz, Wespenbussard,
Schwarzstorch, Wasseramsel, Braunkehlichen, Eisvogel, Rotmilan und GroBes
Mausohr;

c) die Entwicklung stabiler und naturnaher Waldbesténde aus standortgerechten,
einheimischen Baumarten mit einem angemessenen Alt- und Totholzanteil, insbe-
sondere der FlieBgewésser und Quellbereiche mit Forderung des Erlen-
Eschenwaldes sowie auf den anderen Flachen mit Férderung der Baumarten des
Buchenmischwaldes;

d) die Erhaltung der Pufferfunktion von Wald- und Griinlandbereichen flr die einge-
schlossenen hoherwertigen Schutzgebiete (zum Beispiel Fldchennaturdenkmale)
und des Naturschutzgebietes ,Um den Eibsee” und wertvollen Biotoptypen (zum
Beispiel Quellbereiche, naturnahe Binnengewasser);
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e) die Erhaltung der Lebensraum- und Biotopverbundfunktion der Auenbereiche der
Zschopau, des Schwarzbaches und der einmiindenden Bachlaufe;

f) die Erhaltung und Wiederherstellung der Durchgéngigkeit des FlieBgewassersys-
tems der Zschopau und des Schwarzbaches einschlieBlich der einmtndenden
Bachlaufe.

Unter dem Aspekt der Vielfalt, Eigenart und Schénheit der Landschaft:

a) die Erhaltung der Landschaft mit offenen Talauen, bewaldeten Hanglagen und
Hochflachen mit inrem Wechsel aus gréBeren und kleineren Waldgebleten Feld-
geholzen, Griinland- und Ackerflachen mit vereinzelten Geholzbesténden;

b) die Erhaltung und Entwicklung von Gehblzstrukturen auf den groBflachigen, land-
wirtschatftlich genutzten Offenlandbereichen, zum Beispiel nérdlich der
Augustusburger StraBe von Chemnitz nach Erdmanndorf stdlich von
Kleinolbersdorf, nordwestlich von Dittmannsdorf und am Nordosthang des Spitz-
berges;

¢) die Erhaltung und Entwncklung reich struktunerter Ortsrander als harmonischer
Ubergang zur offenen Landschaft und als Lebensraum fiir Tiere und Pflanzen.

Unter dem Aspekt der besonderen Bedeutung des Gebietes fiir die Erholung:

a) die Erhaltung und Entwicklung des Gesamtgebietes fiir eine natur- und land-

schaftsvertragliche Erholungs- und Freizeitnutzung;

b) die Lenkung der Erholungs- und Freizeitnutzung.

§4

Verbote

(1) In dem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des
Gebietes verandern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere wenn dadurch

1.

der Naturhaushalt geschéadigt;

2. die Nutzungsfahigkeit der Naturgiter nachteilig gestort;
3.
4

das Landschaftsbild nachteilig verandert oder die naturhche Elgenart der Landschaft

- auf andere Weise beeintrachtigt oder
. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeintrachtigt

wird.

(2) Zur Erhaltung des Gebletscharakters und Realns:erung des Schutzzwecks sind insbeson-
dere verboten:

1.
2.

3.

o

No

die Ernchtung von Windkraftanlagen;
die Errichtung oder wesentliche Erweiterung von bauhchen Anlagen in und an Ge-

- wassern;

die Beseitigung von gebletspragenden Landschaftsbestandtellen wie Baume Ge-
bisch, Hecken, Feldraine, Feld- und Ufergehdlze, Schilf- und Réhrichtbestande in der
freien Flur sowie an FlieBgewéssern;

der Abbau von Bodenschéatzen, ausgenommen ist der Abbau von Erdwérme;

der Umbruch von Dauergriinland in erosionsgeféhrdeten Hanglagen, Auen und Uber-
schwemmungsgebieten;

die Kahlstellung ab einer GréBe von 1 Hektar; ,

das Befahren der freien Landschaft mit Kraftradern aller Art sowie mit sonstigen mo-
torbetriebenen Fahrzeugen, soweit sie nicht im Rahmen der landwirtschaftlichen Nut-
zung oder im 6ffentlichen Interesse eingesetzt werden, ausgenommen davon ist § 5
Abs. 2 Nr. 15. :
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§5
Erlaubnisvorbehalt

(1) Handlungen, die nicht nach § 4 Abs. 2 verboten sind, aber den Charakter des Gebietes
veréandern kénnen oder Einfluss auf die Verwirklichung des Schutzzwecks haben kénnen,
bedl(irfen der schriftlichen Erlaubnis der unteren Naturschutzbehorde, deren Gebiet betroffen
ist. ‘

(2) Der Erlaubnis bedirfen insbesondere folgende Handlungen:

1. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen im Sinne der Séchsischen Bau-

ordnung (SéchsBO) in der Fassung vom 28. Mai 2004 (SachsGVBI. S. 200), zuletzt

geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.05. 2010 (SachsGVBL. S. 142), in der

jeweils giiltigen Fassung, einschlieBlich der erforderlichen temporaren Anlagen;

das Verlegen oder Andern von ober- oder unterirdischen Leitungen aller Art;

das Lagern von Gegensténden, die nicht zur zuléssigen Nutzung des Grundstticks er-

forderlich sind,

die Anlage oder Anderung von Statten fir Sport Frelzelt und Spiel jeghcher Art, ein-

schlieBlich Garten-, Reit-, Wasser-, Kletter- und Motorsportanlagen; ‘

das Aufstellen von Wohnwagen oder Verkaufssténden, das Zelten oder Abstellen von

Kraftfahrzeugen auBerhalb zugelassener Plitze;

die Anlage, Anderung oder Beseitigung von FlieB- oder Stillgewéssern;

das Aufstellen oder Anbringen von Plakaten, Bild- oder Schrifttafein;

die Anlage von Weihnachtsbaum- oder Schmuckreusngkulturen sowie Erstaufforstun-

gen; .

9. die Umwandlung von Wald;

10. die Anlage von Kieingérten;

11. das Anlegen oder die Anderung von StraBen Wegen oder Platzen;

12. der Umbruch von Dauergriinland; - :

13. die Errichtung oder Anderung von Erdwarmegewannungsanlagen,

14. die Errichtung eines Ersatzneubaus und die wesentliche Erweiterung von Briicken-
bauwerken in und an Gewéssern;

15. das Durchfihren organisierter Motorsportveranstaltungen, msbesondere Tradlttons-
veranstaltungen in der freien Landschaft.

PN O A W

(3) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Handlung Wirkungen der in § 4 Abs. 1 genannten
Art nicht zur Folge hat oder solche Wirkungen durch Nebenbestimmungen abgewendet
werden kénnen. Sie kann mit Auflagen, unter Bedingungen, befristet oder widerruflich erteilt
werden, wenn dadurch erreicht wird, dass die erkungen der Handlungen dem Schutzzweck
nur unwesentlnch zumderlaufen ; , ‘

(4) Die Erlaubnls wsrd durch eme nach anderen Vorschriften erforderliche Gestattung ersetzt,
wenn diese im Einvernehmen m|t der nach Absatz 1 zustandigen Naturschutzbehorde
ergangen ist.

(5) Bei Handlungen des Bundes und des Landes, die nach anderen Vorschriften keiner Ge-
stattung bediirfen, wird die Erlaubnis durch das Einvernehmen mit der zusténdigen Natur-
schutzbehorde ersetzt. Das Gleiche gilt fir Handlungen, die unter Leitung oder Betreuung
staatlicher Behérden durchgefiihrt werden.

RVO ,Augustusburg-Sternmuhlental”


schim_j
weiß

schim_j
weiß

schim_j
weiß


§6

Zulédssige Handlungen

Die §§ 4 und 5 gelten nicht fiir:

1.

8.

9.

die landwirtschaftliche Bodennutzung, die nach den Anforderungen des Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. Mérz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt gedn-
dert durch Artikel. 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3214), in der
jeweils guiltigen Fassung und nach den Grundsétzen der guten fachlichen Praxis ge-
maB § 5 Abs. 2 BNatSchG erfolgt, ausgenommen ist § 4 Abs. 2 Nr. 5 und § 5 Abs. 2
Nr. 12 dieser Rechtsverordnung; ‘

die ordnungsgeméBe fischereiwirtschaftliche Gewassernutzung entsprechend dem
Fischereigesetz fiir den Freistaat Sachsen (Séachsisches Fischereigesetz —
SéchsFischG) vom 9. Juli 2007 (SachsGVBI. S. 310), geéndert durch Artikel 70 des
Gesetzes vom 29.01.2008 (SachsGVBI. S. 138, 186), in der jeweils gultigen Fassung;
die ordnungsgemaBe Auslibung der Jagd entsprechend dem Bundesjagdgesetz
(BJagdG) vom 29. September 1976 (BGBI. | S. 2849), zuletzt gedndert durch Artikel 5
des Gesetzes vom 26.03.2008 (BGBI. | S. 426), in der jeweils giltigen Fassung sowie
dem Séchsischen Landesjagdgesetz (SachsLJagdG) vom 8. Mai 1991 (SachsGVBI
S. 67), zuletzt gedndert durch Artikel 71 des Gesetzes vom 29.01.2008 (SachsGVBl
S. 138, 187), in der jeweils giiltigen Fassung;

die ordnungsgeméBe Forstwirtschaft entsprechend dem Waldgesetz fur den Freistaat
Sachsen (Séchsisches Waldgesetz — SachsWaldG) vom 10. April 1992 (S&chsGVBI.
S. 137), zuletzt gedndert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 13.08.2009 (SachsGVBI.
S. 438, 443), in der jeweils giiltigen Fassung, ausgenommen ist § 4 Abs 2 Nr 6 dle-
ser Rechtsverordnung;

die sonstige bisher rechtméBig ausgelibte Nutzung der Grundstucke StraBen Wege
und Gewasser, Bahn- und Betriebsanlagen der Eisenbahn, Fernmeldeanlagen, Ver-
sorgungsanlagen sowie der rechtmaBig bestehenden Emnchtungen und deren Un-
terhaltung und Erhaltung;

Schutz-, Pflege- und Entwnck!ungsmaBnahmen zur Verbesserung des Naturhaushal-
tes und des Landschaftsbildes;

den Riickbau von baulichen Anlagen zur Wiederherstellung naturnaher Standortbe-
dingungen wie Riickbau von Wasserkraftanlagen, Wehren, Briicken, Gebauden, Be-
tonmauern, Betonteichen und versiegelten Flachen

die Errichtung von Wildschutzziunen;

MaBnahmen, die der Gehélzpflege dienen;

" 10. behérdlich angeordnete oder zugelassene Beschllderungen

11. SofortmaBnahmen zum Schutz der Bevélkerung und zur Abwehr von akuten Gefah-

ren flr Mensch und Tier sowie zum Schutz erheblicher Sachwerte;

12. die Errichtung und Anderung von Anlagen zum Hochwasserschutz dle Bestandteil ei-

nes Hochwassersicherungskonzeptes sind sowie MaBnahmen zur Abwehr einer kon-
kreten Hochwassergefahr an Deichen, Deichschutzstreifen, Talsperren, Wasserspei-
chern, Rickhaltebecken, und sonstige Hochwasserschutzanlagen sowie Unterhal-

tungsmafBnahmen an diesen Aniagen.

Grundziige der Pflege und Entwickiung

(1) Grundziige der Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sind:

1.
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Herausnahme von Feuchtgrinland und Grinland frischer Standorte aus der intensi-
ven Nutzung, insbesondere in den Bachauen der linksseitigen Zschopauzufilisse und
im Bereich von Hangqueligebieten wie zum Beispiel kleinflachig am Hungersberg;
Umwandlung von Acker- in Griinland, speziell in erosionsgefahrdeten Hanglagen;



3. fachgerechte Pflege der vorhanden Gehdlzstrukturen und Erweiterung des Hecken-

~ und Feldgehélzanteils als Biotopverbundsysteme auf den Hochflachen, wie zum Bei-
spiel Anpflanzungen standortgerechter, landschaftstypnscher Arten von Baumreihen
und Hecken an Schlagrandern, an Wegen und StraBen sowie auf groBen Schlégen,
zum Beispiel nérdlich der StraBe von Chemnitz nach Erdmannsdorf, 6stlich des
Spitzberges in Richtung Dittmannsdorf, dstlich und nordlich von Augustusburg sowie
an den genutzten Hanglagen nordwestlich von Dittmannsdorf,

4. schrittweiser Aufbau dkologisch stabiler Mischwaldbesténde, Erh6hung der Umtriebs-
zeiten und spezieller Schutz und Aufbau der naturnahen Besténde mit angemesse-
nen Alt- und Totholzanteil in steilen Hanglagen des Flusstales, links des Schwarzba-
ches, am Lauf unterhalb Altenhain, an den beiden Waldstiicken &stlich Adelsberg
sowie westlich des Flachennaturdenkmals ,Drei Eichen Adelsberg";

5. Wiederherstellung der Durchgéngigkeit der FlieBgewésser, Riickbau von Verroh-
rungen, Langs- und Querverbau, vor allem an den Zuflissen der Zschopau hier spe-
ziell an der Schwarzbach und deren Zufllisse, Ausweisung von Gewéasserrand-
streifen;

6. Bekdmpfung invasiver Neophyten zur Erhaltung einer vielfaltigen Pflanzenvegetation;

7. Minimierung der negativen Einfilisse auf Flora und Fauna durch geelgnete MaBnah-
men der Besucherlenkung;

8. keine wesentliche Erweiterung des Wanderwegenetzes, damit weniger erschlossene
Bereiche als ruhige Ruickzugsraume bieiben.

(2) Einzelheiten zur Venmrkllchung der vorstehend aufgefiihrten Grundztige kann dle 2u-
sténdige Naturschutzbehérde in einem Pflege- und Entwicklungsplan beschreiben.

(3) Der Eigentiimer oder der Nutzungsberechtigte ist zur Durchfiihrung von MaBnahmen
nicht verpflichtet, muss aber MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ge-
maB § 65 BNatSchG dulden, soweit dadurch die Nutzung nicht unzumutbar beelntrachtlgt
wird. \

§8

Befreiung

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Naturschutzbehérde, deren Gebiet
betroffen ist, im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehorde, welche das Landschafts-
schutzgebiet festgesetzt hat, nach § 67 BNatSchG Befreiung erteilen.

(2) Wird die Befreiung durch eine nach anderen Vorschriften gleichzeitig erforderliche Ge-
stattung ersetzt, gilt § 53 Abs. 3 SachsNatSchG.

§9

Ordnungswudrlgkelten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 1 SachsNatSchG handelt wer - ohne dass
eine zuldssige Handlung nach § 6 oder eine Befreiung nach § 8 vorhegt in dem Landschaft-
sschutzgebiet vorsétzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 1 den Naturhaushalt schadigt;
2. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 2 die Nutzungsfahigkeit der Naturgiiter nachteilig stort;
3. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 3 das Landschaftsbild nachteilig veréndert oder die
natlirliche Eigenart der Landschaft auf andere Weise beeintréachtigt;
4. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 4 den Naturgenuss oder den besonderen Erholungswert der
- Landschaft beeintrachtigt;
entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 1 Windkraftanlagen errichtet;
entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 2 bauliche Anlagen in und an Gewassern errichtet oder
wesentlich erweitert;

oo
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7. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 3 gebietspragende Landschaftsbestandteile, wie Baume,

Gebiisch, Hecken, Feldraine, Feld- und Ufergehdlze, Schilf-und Réhrichtbesténde in
- der freien Flur sowie an FlieBgewassern beseitigt;

8. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 4 Bodenschétze abbaut, ausgenommen ist der Abbau von

Erdwarme;

9. entgegen §4 Abs. 2Nr. 5 Dauergrunland in erosionsgefahrdeten Hanglagen, Auen

und in Uberschwemmungsgebleten umbricht;

10. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 6 eine Kahistellung ab einer GréBe von 1 Hektar durchfihrt;
11. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 7 in der freien Landschaft mit Kraftradern aller Art sowie mit

sonstigen motorbetriebenen Fahrzeugen, soweit diese nicht im Rahmen der
landwirtschaftlichen Nutzung oder im 6ffentlichen Interesse eingesetzt werden, fahrt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 1 SéchsNatSchG handelt auch, wer in dem
Landschaftsschutzgebiet vorsétzlich oder fahrléssig, ohne Erlaubnis im Sinne des § 5 oder
ohne eine diese ersetzende anderweitige Entscheidung,

1.

CeNe o~ ON

bauliche Anlagen im Sinne der Sachsischen Bauordnung errichtet oder erweltert ein-

“schlieBlich der erforderlichen temporéaren Anlagen;

ober- oder unterirdische Leitungen aller Art verlegt oder andert;

Gegenstéande, die nicht zur zuldssigen Nutzung des Grundstiicks erforderlich sind,
lagert;

Statten fir Sport, Freizeit und Spiel jeglicher Art einschlieBlich Garten-, Reit-,
Wasser-, Kletter- und Motorsportanlagen anlegt oder veréandert;

Wohnwagen oder Verkaufsstande aufstellt, zeltet oder Kraftfahrzeuge auBerhalb
zugelassener Platze abstellt;

FlieB- und Stillgewasser anlegt, andert oder beseitigt;

Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufstellt oder anbringt;
Weihnachtshaum-, Schmuckreisigkulturen oder Erstaufforstungen anlegt;
Wald umwandeit;

10 Kleingérten anlegt;
- 11. StraBBen, Wege und Platze anlegt oder verandert
12. Dauergrinland umbricht;
13. Erdwarmegewinnungsanlagen errichtet oder andert;
14. Briickenbauwerke in und an Gewassern wesenthch erweltert und einen Ersatzneubau

errichtet;

15. organisierte Motorsportveranstaltungen msbesondere Tradltionsveransta!tungen in

der freien Landschaft durchflhrt.

(3) Ordnungswudng im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 5a SachsNatSchG handelt, wer vorsétzlich
oder fahrlassig einer zum Vollzug dieser Verordnung erlassenen vollziehbaren Entscheidung
nach § 15 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 SachsNatSchG, zuwiderhandelt, soweit diese
Handlung nicht bereits nach einer anderen Vorschrift des SachsNatSchG als Ordnungswid-
rigkeit geahndet werden kann.

(4) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 bis 3 kann gemaB § 61 Abs. 2 Nr. 1
SachsNatSchG mit einer GeldbuBe bis zu 50.000 EUR geahndet werden.
Das HochstmaB verringert sich bei Fahrlassigkeit auf die Halfte.

, - §10
In-Kraft-Treten und AuBer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Auslegungsfrist im Sinne des § 2 Abs. 4
in Kraft. :

(2) Gleichzeitig tritt mit dieser Verordnung
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1. der Beschluss des Rat des Kreises Floha mit Beschlussnummer 8, vom 09. Januar
1964;

2. der Teil des Beschlusses vom Rat des Bezirkes Karl-Marx-Stadt mit Beschlussnum-
mer 165/68 vom 12. Juli 1968 zur ,Sicherung der restlichen Landschaftsschutzgebie-
te des Bezirkes Karl-Marx-Stadt", der sich auf das im Anhang Nummer 6 bezeichnete
Landschaftsschutzgebiet ,,Augustusburg-Sternmihlental” bezieht;

3. der Teil der Verwaltungsanordnung Nummer 03/90 vom 27. August 1990 der Be-
zirksverwaltungsbehérde Chemnitz, der sich auf das im Anhang | Nummer 7 be-
zeichnete Landschaftsschutzgebiet ,Augustusburg-Sternmiihlental” bezieht;

4. jegliche Anderungsverordnung zum Landschaftsschutzgebiet ,Augustusburg-
Sternmiihlental”, die auf Grundlage der oben genannten Beschliisse/ Verwaltungsan-
ordnung erlassen wurde

aufBBer Kraft.

Freiberg, den 10.11.2010

olker Uhlig

Landrat
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